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Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung über Ostern 
Die Schalter der Gemeindeverwaltung bleiben von Karfreitag, 15. April 2022, bis und mit Ostermon-
tag, 18. April 2022, geschlossen. 
 
Für Todesfälle besteht ein Pikettdienst. Todesfälle können beim den ANATANA Bestattungen GmbH, 
Tel. 056 222 00 03, Badener Bestattungen, Tel. 056 222 53 53, oder beim Bestattungsinstitut Harfe, Tel. 
056 493 23 13, angemeldet werden. Mitarbeiter der Gemeindekanzlei Obersiggenthal stehen an-
schliessend für die Regelung der Formalitäten zur Verfügung.  
 
 
Mäusefang 2022 
Zur Eindämmung von Ertrags- und Qualitätsverlusten im Futterbau, aber auch im Acker- und im 
Obstbau werden die verursachenden Mäuse mit Fallenstellen bekämpft. Nach dem vergangenen 
recht milden Winter sind die Schadstellen vor allem auf den Wiesen schon deutlich sichtbar. Die 
Landwirtschaftskommission Obersiggenthal hat deshalb die Mauserei 2022 freigegeben. Annahme-
stellen und Annahmezeiten sind: Peter Hitz, Böndler 85, Nussbaumen, und Hansueli Schmid, Eich-
matthof, Hertenstein, jeweils Mittwoch und Samstag von 18 Uhr bis 19 Uhr. Abgegebene Mäuse 
werden entschädigt. 
 
 
Tretverbot von Wiesen und Äckern 
Das Betreten von Wiesen und Äckern ist während der Vegetationszeit, das heisst vom 15. April bis 
31. Oktober, verboten. Ebenfalls sind das freie Laufenlassen von Hunden auf fremdem Eigentum so-
wie das Reiten über offenes Gelände untersagt.  Die Bevölkerung wird gebeten, diese Bestimmung 
zu beachten und auf Querfeldeintouren zu verzichten. Auch ist zu beachten, dass das Abstellen 
von Motorfahrzeugen auf den Feldwegen zu Behinderungen bei landwirtschaftlichen Arbeiten füh-
ren kann. Die Landwirte sind für die Einhaltung der Bestimmungen dankbar. 
 
 
Heckenschnittverbot während Brutzeit 
Während der Brutzeit einheimischer Vögel darf kein Radikalschnitt erfolgen. Diese Regelung zum 
Hecke schneiden ist im Schweizer Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) festgelegt. Das bedeutet: 
Zwischen dem 01. März und dem 30. September dürfen keine Hecke geschnitten werden. 
 
 
Folgende Baubewilligungen wurden erteilt: 
- Keller Hanspeter, Solarstromanlage, Tobelackerweg 2, Parz. 528, Kirchdorf 
- Meier Rita und Fredy, Solarstromanlage, Boldirain 11, Parz. 3311, Rieden 
- Jelec Mijo und Ankica, c/o Jelec Filip, Umnutzung Garage zu Hobbyraum, Fliederstrasse 9a, 

Parz. 2483, Nussbaumen 
- Hug Niklaus, Holzdeck mit Pergola, Boldistrasse 25a, Parz. 3431, Rieden 
- Meier Maria-Theresia und Stefan, Balkonanbau mit Türe, Talackerstrasse 18, Parz. 193, Nussbau-

men 
- Gadient-Humbel Peter und Sabina, Gartenhäuschen, Schützenstrasse 2, Parz. 2240, Kirchdorf 
- Blakaj Enver und Sandra, Dachverglasung Terrasse, Nuechtalstrasse 10a, Parz. 3091, Nussbau-

men 
- Spahr Andreas und Steinmann Esther, Holzschopf, Hertensteinstrasse 24, Parz. 24, Nussbaumen 
- Flacher Norma und Alexander, Schwimm-Spa mit Lamellen-Pergola, Boldistrasse 38, Parz. 3192, 

Rieden 
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Geht per E-Mail an: 
- Presseverteiler 
- Gemeinderat 
- Mitarbeitende 
- Webmaster / Aushang 


